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   Fremdkörper    

 

Gradation 

GNr: I II III  V VI 

76  Reaktionslos eingeheilte Fremdkör-

per ohne störende Größe/Lokalisa-

tion. 

1. Reaktionslos eingeheilte 

Fremdkörper größeren 

Umfanges mit gringgradig 

störender Größe/Lokalisa-

tion. 

2.    Reiz-und reaktionslos  ein-

geheilte körperformende 

Implantate ohne Kapsel-

fibrose, die das Tragen der 

erforderlichen militäri-

schen Bekleidung und Aus-

rüstung nicht einschränken 

 Nicht reaktionslos eingeheilte 

und/oder erheblich störende, ent-

fernbare Fremdkörper, soweit Ope-

rationswilligkeit besteht. 

 

Zustand nach Implantatoperation, 

noch nicht 12 Monate zurücklie-

gend. 

 

Nachuntersuchung spätestens 

nach 12  Monaten. 

Erheblich störende Fremdkörper, so-

weit sie nicht operabel sind und/oder 

keine Operationswilligkeit besteht. 

 

Körperformende Implantate , die das 

Tragen der erforderlichen militäri-

schen Bekleidung und Ausrüstung 

einschränken 

 

Brustimplantate mit therapiebedürfti-

ger Kapselfibrose oder anderen 

Komplikationen, oder nach Folge-OP 

 

 


